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21281 
Verordnung 

zur Änderung der Kurgebietsverordnung 
und Kurbeitragsregelung für das 

Staatsbad Oeynhausen 
Vom 15. Dezember 1992 

Aufgrund des § 12 Abs. 2 Satz 1 des Kurortegesetzes 
(KOG) vom 8. Januar 1975 (GV. NW. S. 12), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26. Juni 1984 (GV. NW. S. 370), wird im 
Einvernehmen mit dem Finanzminister verordnet: 

Artikel I 

In § 5 Satz 1 der Kurgebietsverordnung und Kurbeitrags­
regelung für das Staatsbad Oeynhausen vom 17. Februar 
1988 (GV. NW. S. 138) werden der Betrag "5,50" durch den 
Betrag ,,5,70", der Betrag ,,5,-" durch den Betrag ,,5,50", der 
Betrag ,,230,-" durch den Betrag ,,239,-" und der Betrag 
,,200,-" durch den Betrag ,,230,-" ersetzt. 

Artikel 11 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1993 in Kraft. 

Düsseldorf, den 15. Dezember 1992 

216 

Der Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Franz Mün tefering 

- GV. NW. 1992 S. 504. 

Verordnung 
über Antragsfristen, Form und Inhalt 

der Anträge und das Antrags- und Auszahlungs­
verfahren nach dem Gesetz 

über Tageseinrichtungen für Kinder 
(Verfahrensverordnung - GTK - VerfVO-GTK -) 

Vom 8. Dezember 1992 

Aufgrund des § 26 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe d des Gesetzes 
über Tageseinrichtungen für Kinder - GTK - vom 29. Okto­
ber 1991 (GV. NW. S. 380) wird verordnet: 

§ 1 
Verfahren bei Zuschüssen zu Betriebskosten 

(1) Anträge nach § 23 Abs. 2 GTK sind spätestens vier 
Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das der Zu­
schuß beantragt wird, zu stellen. Verspätet gestellte An­
träge können nur berücksichtigt werden, wenn dem Träger 
nach § 27 Sozialgesetzbuch Verwaltungsverfahren - vom 
18. August 1980 (BGBl. I S. 1469) in der jeweils geltenden 
Fassung Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewäh­
ren ist. Ist ein Antrag nicht mehr zu berücksichtigen, sind 
geleistete Abschlagszahlungen zurückzuverlangen. 

(2) Anträge nach § 23 Abs. 1 Satz 2 GTK sollen mit dem 
Antrag nach Absatz 1 verbunden werden. Der Träger der 
Einrichtung ist auch nach der Bewilligung von Abschlags­
zahlungen verpflichtet, wesentliche Anderungen der Be­
triebskosten der Bewilligungsbegörde unverzüglich mitzu­
teilen. Sofern die wesentlichen Anderungen der Betriebs­
kosten mehr als 10 v. H. betragen, sind die folgenden Ab­
schlagszahlungen entsprechend anzupassen. 

(3) Zuschüsse nach Absatz 1 sollen bis zum 31. Dezember 
des Jahres der Antragstellung festgesetzt werden. Weicht 
der festgesetzte Zuschuß von den geleisteteten Abschlags­
zahlungen ab, ist dies mit der ersten Abschlagszahlung 
nach der Festsetzung auszugleichen. 

(4) Im Rahmen der Festsetzung der Zuschüsse nach Ab­
satz 1 ist bei der Feststellung, ob die Untergrenzen der 
Gruppenstärken nach § 3 Abs. 1 und 2 der Betriebskosten­
verordnung (BKVO) vorn 30. April 1992 (GV. NW. S. 208) in 

der jeweils geltenden Fassung im Durchschnitt der Grup­
pen erreicht worden sind, auf den Jahresdurchschnitt ab­
zustellen. Der Jahresdurchschnitt ist die Zahl der durch­
schnittlich im Laufe eines Jahre angemeldeten Kinder. Bei 
der Berechnung der Durchschnittsbelegung können l;tis zu 
zwei Monate außer Betracht gelassen werden. Eine Uber­
schreitung der zulässigen Gruppenstärke wird bei der Be­
rechnung der Durchschnittsgruppenstärke nicht berück­
sichtigt. 

(5) Bei der Feststellung der Gruppenstärken nach § 3 
Abs. 1 und 2 BKVO ist auf die Zahl der angemeldeten Kin­
der abzustellen. Bei der Berechnung können bis zu zwei 
Monate außer Betracht gelassen werden. 

(6) Abschlagszahlungen nach § 23 Abs. 1 Satz 2 GTK sind 
im voraus zum Beginn eines jeden Kalendervierteljahres 
zu leisten. 

(7) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe kann 
von der Rückforderung absehen, wenn der zurückzufor­
dernde Betrag einschließlich Zinsen 1100 DM nicht über­
steigt. Er kann ferner auf die Geltendmachung eines Zins­
anspruches bis zu einern Betrag von 100 DM verzichten. 

(8) Rückzahlungsansprüche sind sofort fällig. Sie sind 
mit den nächsten Abschlagszahlungen zu verrechnen. 

(9) Die Landesmittel im Sinne des § 18 Abs. 3 und 4 Satz 2 
GTK werden den örtlichen Trägern der öffentlichen Ju­
gendhilfe jeweils zu Beginn eines Vierteljahres höchstens 
in dem Umfang zugeteilt, wie er zur Leistung der Ab­
schlagszahlungen nach Absatz 5 erforderlich ist. 

§2 
Bedarfsermittlung 

(1) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt 
den Mittelbedarf für seinen Bezirk auf der Grundlage der 
Anträge nach § 1 Abs. 2 Satz 1 für das auf die AntragsteI­
lung folgende Jahr unter Berücksichtigung v,?n Betriebs­
kostenveränderungen sowie von Nach- und Uberzahlun­
gen für das Vorjahr fest und legt seine Bedarfsmeldung 
nach dem Muster der Anlage 1 dem Regierungspräsiden- Anlag., 
ten bis zum 1. Oktober vor. Der Regierungspräsident faßt 
die Bedarfsmeldungen zusammen und legt der Obersten 
Landesjugendbehörde die Zusammenfassung nach dem 
Muster der Anlage 2 bis zum 31. Oktober vor. Anlage 

(2) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe mel­
det wesentlichen Mehr- oder Minderbedarf im Sinne von 
§ 1 Abs. 2 nach dem Muster der Anlage 1 zum 30. Juni dem 
Regierungspräsidenten. Der Regierungspräsident meldet 
der Obersten Landesjugendbehörde nach dem Muster der 
Anlage 2 den zusätzlichen Mittelbedarf für seinen Bezirk 
zum 31. Juli. 

(3) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe legt 
dem Regierungspräsidenten unverzüglich nach Ermittlung 
des Ausgleichs von Elternbeiträgen im Sinne von § 18 
Abs. 3 Satz 4 GTK einen Nachweis nach dem Muster der 
Anlage 3 vor. Anlag., 

(4) Der Regierungspräsident legt die zusammengefaßten 
Nachweise für das erste Kalendel'halbjahr zum 31. Juli und 
danach vierteljährlich zum 20. des Folgernonats der Ober­
sten Landesjugendbehörde vor. Der Zuschuß und der abzu­
führende Betrag werden mit der folgenden Abschlags­
zahlung verrechnet. 

§3 
Nachweis zu § 18 Abs. 3 GTK 

Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe legt 
dem Regierungspräsidenten zum 1. Oktober für das ver­
gangene Kalenderjahr einen Nachweis nach dem Muster 
der Anlage 4 vor. Anlage 

§4 
Genehmigung nach § 25 Abs. 2 GTK 

Der örtliche Trager der öffentlichen Jugendhilfe legt die 
Entscheidung nach § 25 Abs. 2 GTK unmittelbar der Ober-
sten Landesjugendbehörde nach dem Muster der Anlage 5 Anlage 
zur Genehmigung vor. 
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~ 5 
Zustimmung zur Betriebskostenförderung 

nach § 18 Abs. 6 GTK 

(1) Soweit die Errichtung der Tageseinrichtung für Kin­
der nicht gemäß § 13 GTK gefördert v,.'Urde. ist ein Antrag 
auf Zustimmung zur Betriebskostenförderung nach § 18 

Anlage 6 Abs. 5 GTK nach dem Muster der Anlage 6 spätestens zwei 
Monate vor Inbetriebnahme der Einrichtung beim ört­
lichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu stellen. 
Sofern der Träger einem Spltzenverband der Freien Wohl­
fahrtspflege angehört. soll er seinem Antrag dessen Stel­
lungnahme beifügen. Der örtliche Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe legt den Antrag unverzüglich mit seiner Stel­
lungnahme dem überörtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe vor. Seine Stellungnahme hat insbesondere 
folgende Angaben zu enthalten: 

a) Bedarfsfeststellung, 

b) Art und Größe der Einrichtung sowie Anzahl der Plätze, 

c) Angaben, ob ein Antrag auf investive Förderung gestellt 
wurde. 

Der überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
nimmt auch auf der Grundlage der §§ 45 bis 48 des Achten 
Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder- und Jugend­
hilfe - (5GB VIII) vom 26. Juni 1990 (BGB!. I 5. 1163) in de, 
jeweils geltenden Fassung Stellung. Er legt die Anträge der 
Obersten Landesjugendbehörde zur Entscheidung vor. 

(2) Die Oberste Landesjugendbehörde kann die Zustim­
mung zur Betriebskostenföderung frühestens mit Wir­
kung vom Tage des Antragieingangs beim örtlichen Tra­
gt'r der öffentlichen Jugendhilfe erteilen. 

~6 
Übergan~svorschri ft 

For die Abrechnung der Betriebskostenzuschüs-,>e nQ( h 
dem Kindergartengesetz vom 21. Dezember 1971 (GV. t\'"\V. 
S. 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezt'mlwr 
1990 (GV. NW. S. 664), gelten die Regelungen der Betnebs­
kostenverordnung vom 11. Februar 1983 (GV. NW. S. 54). 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. Februar 1886 
(GV. N\V. 5.181), sowie der Richtlinien über die Gewährung 
von Zuschüssen zu den Betriebskosten von Tageseinrich­
tungen für Kinder, RdErL d Ministers für Arbeit, Gesund­
heit und Soziales v. 28. 4. HHl3 (MB!. I\V\r. S. 758/S1\."IRI. KW. 
2160). 

p 
Inkr:.lfttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1993 in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Richrlinien über die Gewährung von 
Zuschüssen zu den Betriebskosten von Tageseinrich­
tungen für Kinder vom 28. -l. 1983 (rvIB!. NW S. 75B/5MB!. 
NW. 2160) außer Kraft 

Düsseldorf, den 8. Dezember 1992 

Der )"'"1inister für Arbeit. 
Gesundhei: und Soziales 

des Landes !\ordrhein--Westfakn 

Franz !\Illntefering 
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An den 
Regierungspräsidenten 

Betr.: Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder 
gemäß § 18 Abs. 3 GTK: 

hier: Bedarfsmeldung für das Jahr. 

DAnforderung D Mehr-/Minderbedarf 

1 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

Jugendarntsbezirk 

Anschrift PLZ 'Ort/Straße 

Auskunft erteilt Name/TeL (D- ,rehwahl) 

2 Voraussichtliche Betriebskosten gemäß BKVO im Jahr. 

Personalkosten insgesamt 
I 

D~I 

Sachkosten insgesamt D~! 

Kaltmieten insgesamt DM 

Nach-/Überzahlungen D~! 

(Or::Datum) 

Anlage 1 

I 

I 
i 
~ 

i 
I 
, 

i 

I 

I 
I 



ltegiel'ungsprüsident Anforderung 

l .. l l\,h'hl'-/Mindel'bedarf 

Zuschuß nach § 18 GTK 

1 2 3 4 
Jugendaml 

I 

27 v.H. 27 v.H. 7 v.Ho 

I 

der p(Orsonal· SachkostL'Il deI" der Landeszuschüsc;e 
kosten Kaltmiete der Spulten 1-2 

i 

-

I 
, 

I 
I 

I I 
I , 

I ,,",", I 
I 

I I I 

I 1 '"", ,i.IIlI,,"'JI ',ll\d ,,,,, ,'''li "li \111 ]",,,, ,·r'~dl<'JL 

Anlage 2 

-

5 6 

N."achzahlung Mittelbedarf 
Ubcrzahlung (Summe 

Isiehe *) unten] der Spalten 1-5) 

~ 
" q 
" 2-
::i 
3 
2-, 
" ~. 
" 0-
0-

" 
~ 
0-
o 
" [;' , 
"­
z 
o 

~ 
f[ 
~ 
~ 
" "­o 
ro 
o 

':' 
~ 
~ 

6 
3 
~ 
~ 

~ , , 
3 
cr 
~ 
~ 
~ 
~ 

"" o 
-.J 
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An den 
Regierungspräsidenten 

Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen für Kinder 

hier: Ermittlung des Ausgleichs von Elternbeiträgen nach ~ 18 Abs. 3 GTK für das Haushaltsjahr 19 .. 

Anzahl der Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder: ______ _ 

Gesamtbetrag der festgesetzten Elternheiträge (Soll) 
für das Haushaltsjahr 19 .. 
- Stichtag :31. 12. 19 .. 

2 Beitragsfälle 

2.1 davon 24001- 48000 Dr-..I 

48001- 72 000 DM 

72 001- 96000 DM 

96001-120000 D!>vl 

über 120 000 D!vI 

2.2 nach Festsetzung ausgesprochener Erlaß 
bei Einkommen über 24 (JOD DM 

2.3 beitragsfreie Fälle 

a) Einkommen bis 24 000 

b) Geschwistf'rfreistellung 

insgesamt 

insgesamt 

D"I 

Fallzahl 

Anlage 3 
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3 Ermittlung des Fehlbetrages aus Elternbeiträgen 

3.1 anerkannte Betriebskosten der Tageseinrichtungen im Kalenderjahr 19 .. DM 

3.2 Elternbeitragsaufkommen 19n/n DM 

3.3 Elternbeitragsaufkommen nach Nr. . /. ________ ~DM 

3.4 Fehlbetrag DM 

4 Ermittlung des Zuschusses nach § 18 Abs. 3 Satz 4 GTK 

4.1 anerkLt.nnte Betriebskosten der Tageseinrichtungen im Kalenderjahr 19 .. DM 

4.2 Elternbeitragsaufkommen 17°/11 DM 

4.3 Elternbeitragsaufkommen nach Nr. 1 DM 

4.4 Fehlbetrag Dr>.I 

~ Ermittlung des Ahführungshetrages nach ~ 18 Ahs. 3 Satz -1 GTK 

5.1 anerkannte Betriebskosten der Tageseinrichtungen im Kalender.iahr 19 .. DM 

5.2 Elternbeitragsaufkommen nach Nr DM 

5.3 Elternbeitragsaufkommen 21 0/11 DM 

5.4 Mehrbetrag DM 

6 Uberprüfung der Angaben zum Elterneinkommen 

6.1 Anzahl Elternbeitragsfälle nach NI". 

6,2 Anzahl der überprüften Fälle 

Es wird bestätigt, daß in mindestens 10 v. H. der Elternbeitr:.l.gsfälle die Angaben zum Elterneinkommen überprüft worden 
sind. 
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An den 
Regierungspräsidenten 

Anlage 4 

Betr.: Zuschüsse zu den Betrieb::.kosten für Tageseinrichtungen fur Kinder nach ~ 18 GTK 

1 Örtlicher Träger de, öffentlichen Jugendhilfe 

Jugendamt 

Anschrift PLZ/OrtJStraße 

Auskunft erteilt :-.JameiTel. (Durchwahl) 

2 Mittelverwendung 

2.1 Einrichtungen 

2.1.1 bezuschußte Einrichtungen insgesamt 

davon 

21.2 Eimichtungen in so,ialen Brennpunkten 

2.1.3 Einrichtungen nach S IR Abs. 4 Satz L 1. HJ.lbsat7 

2.1.4 Einrichtungen \'00 Elterninitiativen 

l2.1.5 übrige Emrichtungen (Regelförderung) 

I 
i 

I 

I 

i 
I 

I 

I 

I 

i 
I 

ElOrichtungen Platllahi 

I 

--------'------J 
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2.2 Betriebskosten 

2.2.1 anerkannte Betriebskosten insges. (ohne Kaltmi<:>ten) 

2.2.2 Kaltmieten insgesamt 

2.3 Betriebskostenzuschüsse 

2.3.1 Betriebskostenzuschüsse des Jugendamtes insge5. 

2.3.2 Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 73 v. H. der Personalkosten 
zuzügl. 25 v.H. davon für alle Einrichtungen (2.Ll) 
einsehl. Zusehuß zu den Kaltmieten 

2.3.3 Erhöhungsbetrag für Träger i. S. v. § 18 Abs. 4 GTK 
insg~samt 

2.4 Landeszllschüsse 

2.4.1 Landeszuschuß insgesamt 

2.4.2 Landeszuschuß zu den Kaltmieten 
(27 v.H. von Nr. 2.2.2) 

2.4.3 Landeszuschuß ohne Kaltmieten 

2.4.4 Landeszuschuß zur erhöhten Förderung von Trä~ern 
i. S. v. § 18 Abs. 4 GTK 
(7 v.H. von Nr. 2.4.3) 

2.4.5 50 v.H. des Betrages nach Nr. 2.3.3 

2.4.6 Differenz NI'. 2.4.4 ./. Nr.2.4.5 

') Sofern die Differenz p05itiv 1st, ist dIeser Betrag dem Landeshau~hl!lt w,,'der 7",ufllhren 
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I 
I 
I 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DW) 
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Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Horionplatz 1 

4000 Düsseldorf 1 

unmittelbar 

Betr.: Erteilung der Genehmigung nach § 25 Abs. 2 GTK; 

hier: 

Anlage 5 

Der Jugendhilfeausschuß der/des hat in seiner Sitzung am ________ _ 

entschieden, daß folgender Träger einer Tageseinrichtung für Kinder durch die Regelungen des § 13 Abs. 4 und des § 18 

Abs.4 GTK begünstigt wird: 

(.\n~chnft des Tr~ger~) 

Elterninitiative: 

[] ja 

il rwm 

Diesem Antrag sind beigefUgt: 

D 
[I 
D 
i' 
i __ 

D 

der Beschlußvorschlag für den Jugendhilfeaus;-,chuß 

der Beschluß des Jugendhilfeausschusses 

die Vereinssatzung (der Elterninitiative) 

ein Verzeichnis der VL>remsmitglieder. aus dem auch ht.'!"vorgpht. \vessen Kmder in der Einrichtung betreut ·.verd€p. 

Es wird bestätigt. daß die in ~ 13 Abs. 4 und § 18 Ab~. 4 GTK genannten Voraussetzungen für die erhohte Forderung des 

Trägers vorliegen. 
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An das 
\-linisterium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Horionplatz 1 

4000 Düsseldorf 1 

über das 
Jugendamt 

der/des __________________________________ _ 

über den 
Landschaftsverband 

Landesjugendamt 

1n __________________________________________ ___ 

Betr.: Zustimmung zur Betriebskostenförderung nach ~ 18 ..-\.bs. 6 GTK 

I 1 Antragsteller 

I "i ameiRech tsform 

PLZ.'ürt/Strdße 'KreIs 

Auskunft erte,lt Name/Tel. (Durchwahl) 

zuständiger Spitzenverband 

513 

Anlage 6 

r-__ " ___ l_,_,,_'_n_I_,t_'_'n_"_' __________________________________________________ ----------------------------------------J 

Name/Anschrift der Einrichtung 

I Datum der geplanten Betriebsaufnahme: I 

~-------------------~---------------------,---------------------~ 

I 

4 lVlonate - 6 Jahren , ______ ---"1 Gruppen 

3- 6 Jahren ,n LI ______ ~I Gruppen 

6-14 Jahren ,n L' ______ ~I Gruppen 

;)-14 Jahren ,n "-____ ---"I Gruppen 
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3 Stellungnahmen 

3.1 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe (ggf. auf gesondertem Blatt) 

11 eine Stellungnahme des zuständigen SpitzenvE'l'bandes ist beigefügt*) L J 

o ein Antrag auf investtve Förderung ist gestellC~) 

I]{('( 1"-,\" 1,1' ,I'" 1-, t 'l'-"r~, I','I!') 

- GV i'-.'W_ 1992 S. 504 
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24 
Verordnung 

über die Entlastung der Gemeinden 
mit Zentralen AnlaufsteIlen 

oder Unterbringungseinrichtungen des Landes 
für Asylbewerber 

Vom 9. Dezember 1992 

Aufgrund des § 3 Abs. 4 Satz 2 des Flüchtlingsaufnahme­
gesetzes (FlüAG) vom 27. März 1984 (GV. NW. S. 214), zu­
letzt geändert durch Gesetz vom 29. Oktober 1991 (GV. NW. 
S. 380), wird verordnet: 

§ 1 

Die Zahl der ausländischen Flüchtlinge, die aufgrund des 
~ 3 Abs. 1 bis :3 FlüAG zugewiesen werden können, ist bei 
Gemeinden, auf deren Gebiet eine Zentrale Anlaufstelle 
für Asylbewerber betrieben wird, um das Dreifache der 
Zahl der für diese Einrichtung zur Verfügung gestellten 
Unterbringungsplätze zu kürzen. 

§ 2 

Die Zahl der ausländischen Flüchtlinge. die aufgrund des 
§ 3 Abs. 1 bis 3 FlüAG Ztlgewiesen werden können. ist bei 
Gemeinden, auf deren Gebiet eine Zentrale Unterbnn­
gungseinrichtung des Landes für Asylbewerber betrieben 
wird, um die Zahl der für diese Einrichtung zur Verfügung 
gestellten Cnterbringungsplätzl' 7U kürzen. 

§ :1 

Um die Zahl der nach § 1 unri § :2 nicht zugewiesenen 
Asylbewerber erhöhen sich die Aufnahmequoten der übri­
gen Gemeinden entsprechend deren ZuweisungsschlüsseL 

H 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1993 in Kraft. 

Düsseldorf, den 9. Dezembpr 1992 

Der :\linister für Arbeit, 
Ges:.llldheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Franz Müntefering 

2128 
Verordnung 

zur Anpassung der Wertgrenzen 
nach § 23 Abs.l Nr. 2 und der Förderbeträge 

nach § 23 Abs. 5 und 6 des Krankenhausgesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

-KHGNW-
Vom 11. Dezember 1992 

Aufgrund des § 23 Abs. 9 des Krankenhausgesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen - KHG NW - vom 3. Novem­
ber 1987 (GV. NW. S. 392) wird im Einvernehmen mit dem 
Innenministerium und dem Finanzministerium des Lan­
des Nordrhein-Westfalen verordnet: 

§ 1 

Die Wertgrenzen nach S 2;3 Abs. 1 Nr. 2 KHG :'\"W werden 
für Krankenhäuser der 

ersten Anforderungsstufe auf 
zweiten Anforderungsstufe auf 
dritten Ant'orderungsstufe auf 

festgesetzt. 

§ 2 

_,3 000 D'vl 

79500 DM 
106 000 D'vl 

(1) Die Förderbeträge nach ~ 2:3 Abs . .s KHG 1\"\V werden 
für Krankenhäuser der 

ersten Anforderungsstufe auf 2 91.3 DM 
z\veiten Anforderungsstufe auf 3 460 DM 
dritten Anforderungsstufe auf 4433 DM 

festgesetzt. 

(2) Der Förderbetral? nach ~ 2:3 --\bs. 6 Satz 2 
wird auf 1 486 DM 

und der Förderbetrag nach ~ 2:3 Abc;. f:i Satz 3 
WIrd auf 2 n:~ DM 

festgesl:'tzt 

S :3 
Diese \'C'l'ordnung tntt mit WIrkung vom 1. Januar 1992 

in Kraft. 

Düsseldorf. df'n 11. De.-:ember 1!J92 

Der MlIlister hir Arbeit. 
Ge~;undhelt und Soziales 

des Lande" :--.J()rdrhein-Westfalen 

Frdll/ \Illntp!'\'ring 

- GY. 1\'1,,'. 1492 S. Si5. 
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Einzt'lpr.·i ... diewf "'-ummer :1,7U DM 

zuzugL Parto~ '-lod Vt'r~undko~ten 

Bestellungen .. -\n1raw_'n u~w ~lnd un r!pn A. BeLg.:l \'erlag zu [lehten An,ehrlft und IelefonnuiTIry, .. r "''''" rokt flH 

i\bonnement...I.., ... tdlun~en: Gl'cl[pnb"I'ger ,\ I",,· 100. T,·[ (1l211) 9bfl~:2:J8 (6 I}I) 12:1Il l'hr). 40,)!1 DLl,seldor' 1 

BezugspreIs hldbjiihrheh 47.50 DM (Kalenderhalbjahrl_ Jahre~beLug !''l.- D~r (K .. denderjdhr), zahlbar 1m \,oraus __ \bbestellungen rur Kdlenderhdlbpl-r. ,b,,/'-,~ 
muss .. n bIS zum 30 4. bzw. :ll_ 10" für KalenderJuhre'>'lezug bl~ .'_um :11_ tO_ emes Jeden JHhres belm _\ Hd~.'l Ver!.,g \'orllegen 

Rekluffiutlunen über mcht f'rfolc(te Liderungen au" dem Abonneuent werden nur innerhaib PlIwr FrLH von dr",! ~l'Jn:.lten r.J.,.'-t "r",(hemen dn"rk"nnt 

In den Bezugs- und Einzelpreisen iSI keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 USIG enlhalten. 

Einzelbestellungen: Grafenberg.>r Alle", IOn, Tel. (()211) 9fifl2124I. ..,000 Dusseldnyt 1 

Von Vorabeinsendungen des Rechnung<;betrages - In welLhpl" Form ,ueh lmme~ - bitten wir ubLu<;ehen. Dif' Lldt'nmgen erfolgen nur aufgrund ~chm"tl:d-.er 
Bestellung gegen Rechnung. Es Wird dringend E'mpfohlen. Nachbestel:ungen des G",setz· und Verordnungsblattes fur dd, L"nd '\iordrhem-Westf,lien m-.. gh("h~t 
mnerhalb eines Vierteljahre<; mwh ErscheInen der jeweihgen ;';umn~,'r beim A. Bagel Verlag "orzunphmf'n. um spater"n l.uofers( 1l1."ipngkelten vOfwheLlg"n 

Wenn nicht mnerhalb von .ler Wochen eine Lieferung erfolg·. gilt d,e :\umm.'r als ~ergnffen. Eme be~ondPrp Henachncr.tlgung ergeht r.Lc h! 
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